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Allgemeiner Hinweis 

Wenn in dieser Bekanntmachung auf Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verwiesen wird, ist damit das 
jeweils geltende GEG gemeint, es sei denn, es wird ausdrücklich eine andere Fassung des GEG zitiert. Wenn in dieser 
Bekanntmachung auf DIN V 18599 oder Teile dieser Vornorm verwiesen wird, ist die Ausgabe September 2018 
gemeint. 

1 Anwendungsbereich 

Die Bekanntmachung enthält Vereinfachungen für die Aufnahme geometrischer Abmessungen und die Ermittlung 
energetischer Kennwerte für bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten sowie gesicherte Erfahrungswerte für 
Bauteile und Anlagenkomponenten von bestehenden Nichtwohngebäuden. 

Die Bekanntmachung findet Anwendung, wenn   

a) der Jahres-Primärenergiebedarf QP und die wärmetechnischen Eigenschaften der Gebäudehülle ermittelt werden 
sollen 
aa) im Zusammenhang mit der Vornahme von Änderungen im Sinne des § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Ver-

bindung mit § 48 GEG an Nichtwohngebäuden (§ 50 Absatz 3 und 4 GEG) oder   

bb) zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende Nichtwohngebäude auf der Grundlage des berechneten 
Energiebedarfs (§ 81 Absatz 2 in Verbindung mit § 50 Absatz 3 und 4 GEG) 

oder 

b) im Zusammenhang mit der Vornahme von Änderungen im Sinne des § 48 GEG der Ausgangszustand der betrof-
fenen Bauteile ermittelt werden soll (§ 50 Absatz 4 und 5 GEG) 

oder 

c) im Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes nach § 51 Absatz 1 GEG der Ausgangs-
zustand vorhandener Gebäudeteile ermittelt werden soll (§ 50 Absatz 4 und 5 GEG) 

oder   

d) Modernisierungsempfehlungen als Bestandteil von Energieausweisen für Nichtwohngebäude ausgestellt werden 
sollen (§ 84 Absatz 2 in Verbindung mit § 50 Absatz 4 GEG). 

Voraussetzung für die Anwendung dieser Bekanntmachung in den oben genannten Fällen ist, dass im Rahmen des in 
§ 50 Absatz 3 GEG genannten Berechnungsverfahrens   

1. Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebäuden fehlen und diese vereinfacht ermittelt werden sollen oder 

2. energetische Kennwerte für bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorliegen und gesicherte Erfah-
rungswerte für Bauteile und Anlagenkomponenten vergleichbarer Altersklassen und Gebäudenutzungen verwendet 
werden sollen. 

Hierbei können gemäß § 50 Absatz 4 Satz 3 GEG anerkannte Regeln der Technik angewendet werden. Werden die 
in dieser Bekanntmachung zugelassenen Vereinfachungen und Erfahrungswerte verwendet, wird die Einhaltung der 
anerkannten Regeln der Technik vermutet (§ 50 Absatz 4 Satz 4 GEG). 

2 Vereinfachungen beim geometrischen Aufmaß 

2.1 Aufmaß 

Beim Aufmaß können Vereinfachungen gemäß Tabelle 1 genutzt werden. Fotometrische Methoden dürfen zum Ein-
satz kommen. Generell soll die Maßtoleranz 3 % nicht überschreiten. 
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Tabelle 1: Geometrische Vereinfachungen und Korrekturen für den Rechengang 

Lfd. 
Nr. Maßnahme/Bauteil zulässige Vereinfachung 

1a Fensteraufmaß Die Fensterbreite bei Lochfassaden kann analog zu 
DIN 5034 mit 55 v. H. der Raumbreite angenommen 
werden. Die Fensterhöhe ergibt sich aus der lichten 
Raumhöhe minus 1,50 m. 

1b Aufmaß Außentüren nicht erforderlich im Fall der Anwendung von Zeile 1a 
(Türen sind in dem Pauschalwert für die Fensterfläche 
– siehe Zeile 1a – enthalten). 

1c Rollladenkästen Fläche: 10 v. H. der Fensterfläche 

2    – opake Vor- und Rücksprünge in den Fassaden bis 
zu 0,5 m    

– Brandriegel im Fassadenbereich 

dürfen übermessen werden 

3a Aufzugsunterfahrten, Pumpensümpfe und vergleichbare 
Bauteile, die als Ausbuchtung über die sonstige ther-
mische Gebäudehülle nach unten ins Erdreich überstehen. 

dürfen übermessen werden 

3b Treppenabgänge, Aufzugsschächte und Leitungsschäch-
te, die aus dem beheizten Gebäudevolumen nach unten in 
einen unbeheizten Bereich führen 

dürfen bei Anwendung des Verfahrens nach § 32 GEG 
(„Ein-Zonen-Modell“) übermessen werden. Dies gilt nicht, 
wenn die Innentemperatur im unbeheizten Bereich in der 
Heizsaison infolge starker Belüftung (z. B. Tiefgaragen) nur 
unwesentlich über der Außentemperatur liegt. 

3c Treppenaufgänge, Aufzugsschächte und Leitungsschäch-
te, die ohne wirksamen thermischen Abschluss aus dem 
beheizten Gebäudevolumen nach oben in einen unbe-
heizten Bereich führen 

Für 
– Treppenaufgänge bis 25 m2 Grundfläche und 
– Schächte bis 12 m2 Grundfläche 
darf eine Ersatzfläche in der Ebene der obersten Ge-
schossdecke liegend angenommen werden, die die gleiche 
Fläche besitzt wie der Treppenraum bzw. der jeweilige 
Schacht (einschließlich ggfs. vorhandenem Aufzugsma-
schinenraum), für die jedoch in Abhängigkeit von der 
Baualtersklasse des Gebäudes der folgende Ersatz-U-Wert 
anzusetzen ist: 
Treppenaufgänge: 
– bis 1918                6,8 W/(m2

⋅K) 
– 1919 bis 1957             5,7 W/(m2

⋅K) 
– 1958 bis 1978             3,6 W/(m2

⋅K) 
– ab 1979                 1,3 W/(m2

⋅K) 
Aufzugs- und sonstige Schächte bis 5 m2 Grundfläche 
– bis 1978                13 W/(m2

⋅K) 
– ab 1979                 8,0 W/(m2

⋅K) 
Aufzugs- und sonstige Schächte über 5 m2 Grundfläche 
– bis 1978                10 W/(m2

⋅K) 
– ab 1979                 6,0 W/(m2

⋅K) 

4 Flächen der Heizkörpernischen Die Flächen vorhandener Heizkörpernischen dürfen mit der 
Hälfte der Fläche des darüber liegenden Fensters ange-
nommen werden. 

5 Lüftungsschächte dürfen übermessen werden 

6 Sonstige opake Bauteile der Hüllfläche mit jeweils weniger 
als 1,0 m2 Fläche 

dürfen übermessen werden 

7 Neigung Die Neigung von Flächen darf mathematisch auf 0°, 30°, 
45°, 60° oder 90° gerundet werden.  

2.2 Zonierung 

Bei der Aufteilung des Gebäudes in Zonen ist es ausreichend, deren Abmessungen und Geometrie mit einer Genau-
igkeit zu ermitteln, die methodisch sicherstellt, dass   

a) die einzelnen Zonenflächen mit einer Toleranz von ± 10 % ermittelt werden und 

b) die Abweichungen der Einzelflächen im Mittel so ausfallen, dass für die sich ergebende Gesamtfläche des Gebäu-
des die Einhaltung einer Toleranz von –20 %/+5 % zu erwarten ist. 
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3 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität bestehender Bauteile 

In den in Nummer 1 (Anwendungsbereich) dieser Bekanntmachung genannten Fällen und bei Vorliegen der dort dar-
gestellten Voraussetzungen können gesicherte Erfahrungswerte für die energetische Qualität von Außenbauteilen wie 
folgt ermittelt werden:   

1. vorrangig auf der Grundlage von Nummer 3.1 aus Erkenntnissen über regionaltypische Bauweisen   

oder   

2. soweit dies mangels spezifischer Erkenntnisse nicht möglich ist, auf der Grundlage von Nummer 3.2 

und soweit der Ausgangszustand des jeweiligen Bauteils durch nachträglich aufgebrachte Schichten verändert wurde, 
auch unter Anwendung von Nummer 3.3. 

In allen genannten Fällen sind Wärmebrücken gemäß § 24 GEG zusätzlich über einen in den Berechnungsregeln 
gegebenen Zuschlag ΔUWB zu berücksichtigen. 

3.1 Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten Außenbauteilen bei regionaltypischen Bau-
weisen 

Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen regionaltypischer Bauweisen können auch für Nichtwohnge-
bäude vereinfacht unter Verwendung der Erkenntnisse aus der folgenden Untersuchung ermittelt werden, die durch 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus Mitteln der Wohnungsbauforschung gefördert 
wurde: 

S. Klauß, W. Kirchhof, J. Gissel: „Erfassung regionaltypischer Materialien im Gebäudebestand mit Bezug auf die 
Baualtersklasse und Ableitung typischer Bauteilaufbauten“, ZUB Kassel April 2009 (BBR-Förderkennzeichen 
Z6 – 10.07.03-06.13 / II 2 – 80 01 06-13) 

Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung, die als gesicherte Erfahrungswerte für die jeweilige regionaltypische Bau-
weise anzusehen sind, sind auch im Internet (mit Suchfunktion) verfügbar: 

www.altbaukonstruktionen.de 

3.2 Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten Bauteilen, Eigenschaften von Verglasungen 

Als Wärmedurchgangskoeffizienten von nicht nachträglich gedämmten opaken Bauteilen können die pauschalen 
Werte nach Tabelle 2, für transparente Bauteile nach den Tabellen 3 und 4 verwendet werden. 

Sind in Außenwänden Heizkörpernischen vorhanden, so darf der Wärmedurchgangskoeffizient für die Fläche der 
Heizkörpernische wie folgt vereinfacht angenommen werden: 

UHeizkörpernische = 2 · UAußenwand 

Wärmeströme über Bauteile zum Erdreich oder unbeheizte Keller dürfen auch in gekühlten Zonen vereinfacht durch 
die Anwendung von Temperatur-Korrekturfaktoren Fx nach DIN V 18599-2 bestimmt werden. 

Tabelle 2: Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile im 
Ausgangszustand 

Bauteil Konstruktion 

Baualtersklasse1 

bis 
1918 

1919 
bis 
1948 

1949 
bis 
1957 

1958 
bis 
1968 

1969 
bis 
1978 

1979 
bis 
1983 

1984 
bis 
1994 

1995 
bis 
2001 ab 2002 

Pauschalwerte für den 
Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m2∙K) 

Dach1 

(auch Wände zwischen 
beheiztem und unbe-
heiztem Dach-
geschoss) 

massive Konstruktion 2,1 2,1 2,1 1,3 1,3 0,60 0,40 0,30 0,20 

Holzkonstruktion 2,6 1,4 1,4 1,4 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 

oberste 
Geschossdecke 
(auch Geschossdecke 
nach unten gegen 
Außenluft, z. B. über 
Durchfahrten) 

massive Decke 2,1 2,1 2,1 2,1 0,60 0,60 0,30 0,30 0,20 

Holzbalkendecke 1,0 1,0 0,8 0,70 0,60 0,40 0,30 0,30 0,20 

1 Baualtersklasse des Gebäudes (bzw. des Bauteils bei nachträglich eingebauten Bauteilen). Maßgebend für die Einordnung ist in Zweifelsfällen das 
Jahr der Fertigstellung des Gebäudes oder des Gebäudeteils, zu dem das Bauteil gehört. Die Baualtersklasse 1984 bis 1994 betrifft Gebäude, die 
nach der Wärmeschutzverordnung vom 24. Februar 1982 (Inkrafttreten 1. Januar 1984) errichtet wurden. 
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Bauteil Konstruktion 

Baualtersklasse1 

bis 
1918 

1919 
bis 
1948 

1949 
bis 
1957 

1958 
bis 
1968 

1969 
bis 
1978 

1979 
bis 
1983 

1984 
bis 
1994 

1995 
bis 
2001 ab 2002 

Pauschalwerte für den 
Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m2∙K) 

Außenwand massive 
Konstruktion (auch 
Wände zum Erdreich 
oder zu unbeheizten 
(Keller-)Räumen 

Zweischalige Wandauf-
bauten ohne Dämm-
schicht 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 0,80 0,60 0,50 0,40 

Zweischalige Wandauf-
bauten mit Dämm-
schicht   

1,0 0,90 0,90 0,70 0,50 0,50 0,40 

Massivwand aus Voll-
ziegeln, wenig oder 
nicht porösem Natur-
stein, Kalksandstein, 
Bimsbetonvollsteinen 
oder vergleichbaren 
Materialien bis 20 cm 
Wandstärke (gegebe-
nenfalls einschließlich 
Putz) 

2,8 2,8 2,8 keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

wie vorstehend, jedoch 
20 bis 30 cm Wand-
stärke (gegebenenfalls 
einschließlich Putz) 

1,8 1,8 1,8 keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

wie vorstehend, jedoch 
über 30 cm Wandstärke 
(gegebenenfalls ein-
schließlich Putz) 

1,5 1,5 1,5 keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

Massivwand aus Hoch-
lochziegeln, Bimsbe-
ton-Hohlsteinen oder 
vergleichbaren porösen 
oder stark gelochten 
Materialien 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 0,80 0,60 0,50 0,40 

Sonstige massive 
Wandaufbauten bis 
20 cm Wandstärke über 
alle Schichten 

3,0 3,0 3,0 1,4 1,0 0,80 0,70 0,70 0,40 

Sonstige Wandaufbau-
ten über 20 cm Wand-
stärke über alle 
Schichten, gegebenen-
falls mit ursprünglicher 
Dämmung 

2,2 2,2 2,2 1,4 1,0 0,80 0,60 0,50 0,40 

Außenwand Holzkon-
struktion (Fachwerk, 
Fertighaus oder ähn-
lich) 

Massivholzwand (z. B. 
Blockhaus), Holzrah-
men oder Holztafel-
wand mit dämmender 
Füllung 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 

Fachwerkwand mit 
Lehm-/Lehmziegelaus-
fachung bis 25 cm 
Wandstärke einschließ-
lich Putz 

1,5 1,5 1,5 keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

Fachwerkwand mit 
Vollziegel oder massi-
ver Natursteinausfa-
chung bis 25 cm 
Wandstärke einschließ-
lich Putz 

2,0 2,0 2,0 keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

sonstige Holzkonstruk-
tion 

2,0 2,0 1,5 1,4 0,60 0,50 0,40 0,40 0,30 
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Bauteil Konstruktion 

Baualtersklasse1 

bis 
1918 

1919 
bis 
1948 

1949 
bis 
1957 

1958 
bis 
1968 

1969 
bis 
1978 

1979 
bis 
1983 

1984 
bis 
1994 

1995 
bis 
2001 ab 2002 

Pauschalwerte für den 
Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m2∙K) 

sonstige Bauteile ge-
gen Erdreich oder zu 
unbeheizten (Keller-) 
Räumen 

Kellerdecke Stahlbeton 
massiv 

1,6 1,6 2,3 1,0 1,0 0,80 0,60 0,60 0,50 

Kellerdecke als Holz-
balkendecke 

1,0 1,0 1,0 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 

Kellerdecke als Ziegel- 
oder Hohlsteinkon-
struktion 

1,2 1,2 1,5 1,0 1,0 0,80 0,60 0,60 0,50 

Boden gegen Erdreich, 
Stahlbeton massiv 

1,6 1,6 2,3 1,2 1,2 0,80 0,60 0,60 0,50 

Boden gegen Erdreich 
als Ziegel- oder Hohl-
steinkonstruktion 

1,2 1,2 1,5 1,0 1,0 0,80 0,60 0,60 0,50 

Boden gegen Erdreich/ 
Hohlraum als Holzkon-
struktion 

1,8 1,8 1,0 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,50 

Decke gegen Tiefga-
rage massiv 

keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

4,1 4,1 4,1 1,4 1,2 0,40 0,40 

Rollladenkasten Ungedämmt 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 keine 
An-
gabe 

keine 
An-
gabe 

Gedämmt 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,5 1,4 0,85 

Türen Im Wesentlichen aus 
Metall 

4,0 

Im Wesentlichen aus 
Holz, Holzwerkstoffen 
oder Kunststoff 

2,9  

Tabelle 3: Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten transparenter Bauteile sowie für Fassaden im Aus-
gangszustand 

Bauteil Konstruktion 
Eigen-
schaft 

Baualtersklasse2 

bis 1978 
1979 

bis 1983 
1984 

bis 1994 
1995 

bis 2001 ab 2002 
Pauschalwerte für den 

Wärmedurchgangskoeffizienten U in W/(m2·K) 
und Ψ in W/(m·K), 

sowie Verglasungstyp nach DIN V 18599-2, Tabelle 7 

Fenster, 
Fenstertüren 

Holzfenster, einfach verglast UW 5,0 keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

Glas einfach keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

Ug 5,8 keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

Holzfenster, zwei Scheiben3 UW 2,7 2,7 2,7 1,6 1,5 

Glas zweifach zweifach zweifach MSIV 2 MSIV 2 

Ug 2,9 2,9 2,9 1,4 1,2 

Kunststofffenster, Isolierverglasung UW 3,0 3,0 3,0 1,9 1,5 

Glas zweifach zweifach zweifach MSIV 2 MSIV 2 

Ug 2,9 2,9 2,9 1,4 1,2 

Aluminium- oder Stahlfenster, 
Isolierverglasung 

UW 4,3 4,3 3,2 1,9 1,5 

Glas zweifach zweifach zweifach MSIV 2 MSIV 2 

Ug 2,9 2,9 2,9 1,4 1,2 

2 Siehe Fußnote 1. 
3 Isolierverglasung, Kastenfenster oder Verbundfenster. 
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Bauteil Konstruktion 
Eigen-
schaft 

Baualtersklasse2 

bis 1978 
1979 

bis 1983 
1984 

bis 1994 
1995 

bis 2001 ab 2002 
Pauschalwerte für den 

Wärmedurchgangskoeffizienten U in W/(m2·K) 
und Ψ in W/(m·K), 

sowie Verglasungstyp nach DIN V 18599-2, Tabelle 7 

zusätzliche Elemente von 
Vorhangfassaden 

Paneel/opake Füllung Up 1,5 1,2 0,90 0,60 0,40 

Fassadenprofil Uf 5,8 4,5 3,0 2,6 2,2 

Festverglasung Ψg 0,080 0,15 0,15 0,19 0,20 

Paneel/opake Füllung Ψp 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Fenster ΨW 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Vorhangfassade Opaker Anteil 
≥ 55 % 

UCW 3,3 3,1 2,6 1,8 1,6 

Opaker Anteil 
< 55 % 

UCW 3,8 3,8 3,4 2,2 1,9 

Bedeutung der Indizes: 
W = Fenster inklusive Fensterrahmen, g = Verglasung, p = opake Füllung, Paneel, f = Fassadenprofil  

Weitere solare und beleuchtungstechnische Standardwerte (g⊥, τe, τD65 und gtot) von Verglasungen und Sonnen-
schutzvorrichtungen sind anhand des Verglasungstyps und des Ug-Wertes aus DIN V 18599-2, Tabelle 8 zu entneh-
men, bei Sonnenschutzverglasungen der Baualtersklassen bis 1994 aus Tabelle 4 dieser Bekanntmachung. 

Tabelle 4: Standardwerte für die Kennwerte von Sonnenschutzverglasungen der Baualtersklassen bis 1994 

ohne 
Sonnenschutzvorrichtung 

gtot [-] 
mit außen liegender 

Sonnenschutzvorrichtung 

gtot [-] 
mit innen liegender 

Sonnenschutzvorrichtung 

Ug g⊥ τe τD65 

Außenjalousie vertikale 
Markise 

innen liegende Jalousie 
Textilrollo Folie 10°-Stellung 45°-Stellung 10°-Stellung 45°-Stellung 

[W/(m2
⋅K)] [-] [-] [-] weiß 

dun-
kel-
grau weiß 

dun-
kel-
grau weiß grau weiß 

hell-
grau weiß 

hell-
grau weiß grau weiß 

2,90 0,51 0,44 0,47 0,05 0,09 0,11 0,10 0,16 0,12 0,31 0,35 0,34 0,37 0,30 0,39 0,30  

Die bei der Berechnung der Nutzwärme/-kälte verwendeten Bauteileigenschaften müssen auch im Fall von Verein-
fachungen nach Tabelle 4 bei den Ansätzen für die Beleuchtung berücksichtigt werden. 

Der U-Wert einer Vorhangfassade UCW darf vereinfacht mit folgender Gleichung aus den einzelnen Elementen der 
Fassade bestimmt werden: 

mit  

UCW Wärmedurchgangskoeffizient der Fassade in W/(m2
⋅K)  

U Wärmedurchgangskoeffizienten der einzelnen Elemente in W/(m2
⋅K)  

A Fläche der einzelnen Elemente (senkrechte Projektionsfläche) in m2  

Ψ Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient in W/(m⋅K)  

l Sichtbare Gesamtumfangslänge der einzelnen Elemente in m 

Indizes  

p opake Füllung/Paneel  

W Fenster inklusive Fensterrahmen  

g Festverglasung  

f Fassadenprofil 

Vereinfacht dürfen die Längen und Flächen über die Achsmaße eines Fassadenelementes bestimmt werden. 

3.2 Wärmedurchgangskoeffizienten von nachträglich gedämmten opaken Bauteilen 

Wurde ein opakes Bauteil nachträglich gedämmt, kann der aus Tabelle 2 entnommene pauschale U-Wert entspre-
chend korrigiert werden. Dabei ist die Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschichten und ihre Wärmeleitfähig-
keit (bzw. eine pauschalierte Annahme dafür gemäß nachstehender Festlegung) zu ermitteln und wie folgt umzurech-
nen: 
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mit  

U pauschaler Wärmedurchgangskoeffizient für das nachträglich gedämmte Bauteil in W/(m2
⋅K)  

U0 pauschaler Wärmedurchgangskoeffizient für das Bauteil im Urzustand aus Tabelle 2 in W/(m2
⋅K)  

d1 Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 1 in m  

λ1 Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 1 in W/(m·K)  

d2 Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 2 in m  

λ2 Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer 2 in W/(m·K)  

di Dicke der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer i in m  

λi Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht Nummer i in W/(m·K) 

Ist die Wärmeleitfähigkeit der nachträglich eingebrachten Dämmschicht nicht bekannt, kann vereinfachend für Mineral-
faser-Produkte und Kunststoffschäume ein Wert von 0,04 W/(m·K) und für Dämmstoffe aus nachwachsenden Roh-
stoffen oder Einblas-Dämmstoffe ein Wert von 0,05 W/(m·K) angenommen werden. 

4 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität der Anlagentechnik 

4.1 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität der Beleuchtung 

Ist in einer Zone eines bestehenden Nichtwohngebäudes eine eingebaute Beleuchtungsanlage zwar vorhanden, ihre 
energetische Qualität aber nicht bekannt und nicht mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln, darf auch hier die Fest-
legung für Zonen ohne eingebaute Beleuchtungstechnik gemäß § 21 Absatz 3 Satz 4 GEG entsprechend angewandt 
werden. Für diese Zone ist demnach bei der Berechnung als Beleuchtungsart eine direkt/indirekte Beleuchtung mit 
elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger Leuchtstofflampe mit einem Durchmesser von 16 mm und eine 
Regelung der Beleuchtung gemäß Anlage 2 Zeile 3.2 GEG anzunehmen. 

4.2 Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualität von Wärme- und Warmwasserversorgungs-, Lüftungs-, Klima- 
und Kälteversorgungsanlagen 

Soweit keine anderen Erkenntnisse darüber vorliegen, dürfen für die Berechnungen nach DIN V 18599 erforderliche 
Angaben entsprechend der jeweiligen Gebäudenutzung und der Altersklasse den Tabellen 5 bis 8 entnommen werden. 

Die Angaben in Spalte 10 der Tabellen 5 bis 8 dienen der zusätzlichen Information über die unterschiedlichen in 
Betracht kommenden Ausführungen und können genutzt werden, um gegebenenfalls anhand einfacher Merkmale 
eine von den nach Spalten 3 bis 8 regelmäßig in den Gebäuden anzutreffenden Ausführungen abweichende Technik 
festzustellen und zu berücksichtigen. 

Die Angaben zum Baualter beziehen sich auf das Baujahr4 des Gebäudes, soweit ein davon abweichendes Alter der 
Anlage nicht ausdrücklich festgestellt wurde. Für eine solche Feststellung des Alters von Anlagen bzw. Anlagenteilen 
ist in Zweifelsfällen die Typschildangabe maßgebend, auch wenn der Einbau in das Gebäude zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgte. 

Erläuterung zu den Tabellen: 

* keine Angabe zur Vereinfachung, insbesondere wegen generell uneinheitlicher Ausführung in der Praxis; siehe auch 
jeweilige Hinweise in Spalte 10 

** die Angabe ist irrelevant, z. B. weil die jeweilige Funktion nicht vorhanden ist 

4 Maßgebend für die Einordnung ist in Zweifelsfällen das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes oder des Gebäudeteils, zu dem die Anlage gehört. 
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